
In seinem„letztenWort“wieder-
holte der Angeklagte, dass er heil-
froh ist, dass niemand zu Schaden
kam. Das erkannten Staatsanwalt
und Richterin an. Auf Revision oder
Berufung verzichtete der Mann so-
fort.

erholen konnte
langsamer fuhr.
gsamste Verfol-
er der Bundes-
nderekannsich
e grotesken Zü-
ut erinnern. An

der Fall geklärt gewesen. Doch Rich-
terin Rosen will mehr wissen, den
Mann verstehen, der sich selbst nicht
versteht. „Ich kann nicht sagen, wa-
rumichmichsoangelegthabe.“Er ist
amHals tätowiert, behält seine Jacke
an,knetetabundzuseineHändeund

den Opel geschoben. Alle drei Fahr-
zeuge wurden beschädigt. Der Sko-
da-Fahrer sowie der 24-jährige Hon-
da-Fahrer und die 25-jährige Opel-
Fahrerin erlitten leichte Verletzungen
undwurden zur weiteren Behand-
lung in ein Krankenhaus gebracht.

BEKANNTMACHUNGEN

§ 4
Kassenkreditewerden nicht veranschlagt.

Freital, 18. Dezember 2025

Verbandsvorsitzender

Nach § 4Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als vonAnfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. dieAusfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über dieÖffentlichkeit der Sitzungen, dieGenehmigung oder die

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister demBeschluss nach § 52Abs. 2SächsGemOwegen

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vorAblauf der in § 4Abs. 4SächsGemOgenanntenFrist

(a) dieRechtsaufsichtsbehörde denBeschluss beanstandet hat oder
(b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde

unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemachtworden ist.

Ist eine Verletzung nach Ziffern 3 und 4 geltend gemacht worden, so kann auch nachAblauf
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

Freital, 20. Januar 2026

Verbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Mit E-Mail vom
12. Januar 2026 wurde die Haushaltssatzung des Trinkwasserzweckverbandes
Weißeritzgruppe für das Haushaltsjahr 2026 der Kommunalaufsicht des Landratsamtes
SächsischeSchweiz –Osterzgebirge angezeigt.
Die Kommunalaufsicht hatmit Bescheid vom15. Januar 2026 dieGesetzmäßigkeit der in der
67. Verbandsversammlung am 18. Dezember 2025 beschlossenen Haushaltssatzung für
dasHaushaltsjahr 2026 bestätigt.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird in der Zeit vom 5. Februar bis
einschließlich 13. Februar 2026 in der Geschäftsstelle auf der Dresdner Straße 301 in Freital
öffentlich ausgelegt und kann von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7.00 bis 15.15 Uhr,
dienstagsvon7.00bis18.00Uhrund freitagsvon7.00bis14.15Uhr von jedermanneingesehen
werden. Während dieser Zeit kann die Haushaltssatzung auf der Webseite wvwgmbh.de unter
derRubrikNeuigkeiten/öffentlicheBekanntmachungeneingesehenwerden.

Freital, 20. Januar 2026

Verbandsvorsitzender

Impressum: Verantwortlich für den Inhalt, Verbandsvorsitzender Herr Uwe Rumberg,
Dresdner Str. 301, 01705Freital, Tel.: (0351) 648040, E-Mail: info@wvwgmbh.de

Haushaltssatzung
des Trinkwasserzweckverbandes Weißeritzgruppe für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 58 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit
(SächsKomZG) in Verbindung mit § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) in der jeweils gültigen Fassung hat die 67. Verbandsversammlung in ihrer
öffentlichenSitzung am18.Dezember 2025 folgendeHaushaltssatzung beschlossen:

§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des
Trinkwasserzweckverbandes Weißeritzgruppe voraussichtlich anfallenden Erträge und
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden
Auszahlungen enthält, wird
imErgebnishaushaltmit dem
-Gesamtbetrag der ordentlichenErträge auf 22.335,00 €
-Gesamtbetrag der ordentlichenAufwendungen auf 22.335,00 €
- Saldo aus den ordentlichenErträgen undAufwendungen
(ordentlichesErgebnis) auf 0,00 €
-Gesamtbetrag der außerordentlichenErträge auf 0,00 €
-Gesamtbetrag der außerordentlichenAufwendungen auf 0,00 €
- Saldo aus den außerordentlichenErträgen undAufwendungen
(Sonderergebnis) auf 0,00 €
Gesamtergebnis auf 0,00 €
- Betrag der veranschlagtenAbdeckung vonFehlbeträgen des ordentlichen
Ergebnisses ausVorjahren auf 0,00 €
- Betrag der veranschlagtenAbdeckung vonFehlbeträgen des
Sonderergebnisses ausVorjahren auf 0,00 €
- Betrag der Verrechnung einesFehlbetrages imordentlichenErgebnismit dem
Basiskapital gemäß§72Absatz 3Satz 3SächsGemOauf 0,00 €
- Betrag der Verrechnung einesFehlbetrages imSonderergebnismit dem
Basiskapital gemäß§72Absatz 3Satz 3SächsGemOauf 0,00 €
- veranschlagtesGesamtergebnis auf 0,00 €
imFinanzhaushaltmit dem
-Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 0,00 €
-Gesamtbetrag derAuszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 0,00 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit als Saldo derGesamtbeträge der Einzahlungen undAuszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf 0,00 €

-Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 €
-Gesamtbetrag derAuszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem
Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit
und demSaldo derGesamtbeträge der Einzahlungen undAuszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf 0,00 €
-Gesamtbetrag der Einzahlungen ausFinanzierungstätigkeit auf 0,00 €
-Gesamtbetrag derAuszahlungen ausFinanzierungstätigkeit auf 0,00 €
- Saldo der Einzahlungen undAuszahlungen ausFinanzierungs-
tätigkeit auf 0,00 €
- Veränderung desBestandes anZahlungsmitteln imHaushaltsjahr auf 0,00 €
festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht
veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungenwerden nicht veranschlagt.
.

Yvonne Horn
Textfeld
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